
IN WELCHEM WALDKINDERGARTEN MÖCHTEN SIE GERNE EINEN PLATZ ?
bitte nur einen Standort wählen

  Buchenbach   Kirchzarten   Oberried

ZUR ÜBERPRÜFUNG DER MEHRFACHVORMERKUNGEN MÜSSEN WIR WISSEN, 
OB SIE IHR KIND AUCH NOCH IN ANDEREN KINDERGÄRTEN HABEN VORMERKEN LASSEN.

 NEIN, ich habe mein Kind in keinem weiteren Kindergarten vormerken lassen.

 JA, ich habe mein Kind zusätzlich noch in folgenden Kindergärten vormerken lassen :

AB WANN HÄTTEN SIE GERNE DIESEN PLATZ ?

 ab sofort  später, und zwar zum 
 wenn mein Kind sein 3. Lebensjahr beendet hat

 entspricht dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gemäß dem § 24 des Achten Sozialgesetzbuches

HINWEIS Damit der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe (hier der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald)
 seine Jugendhilfeplanung gezielter durchführen kann, werden wir regelmäßig das zuständige Kreisjugendamt, 
 sowie die betreffenden Wohnortgemeinden der Kinder, entsprechend informieren.

Postfach 1303 . 79199 Kirchzarten
info@waldkindergarten-dreisamtal.com

KIND
  VORNAME UND NACHNAME GEBURTSDATUM

  WEIBLICH 

  MÄNNLICH 

  DIVERS

MUTTER
  VORNAME und NACHNAME GEBURTSDATUM BERUF (angabe freiwillig)

VATER
  VORNAME und NACHNAME GEBURTSDATUM BERUF (angabe freiwillig)

Anschrift
  STRASSE und HAUSNUMMER PLZ und WOHNORT

Kontakt
  TELEFONNUMMER eMAIL

  ORT und DATUM UNTERSCHRIFT von mindestens einem sorgeberechtigtem Elternteil

WALDKINDER
GARTEN DREISAMTAL e.V.VORMERKUNG  

FÜR EINEN KINDERGARTENPLATZ


